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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der 
Gemeinde Witterda

(Landkreis Sömmerda) für das Haushaltsjahr 2026
Auf der Grundlage des § 55 der Thüringer Kommunalordnung 
- ThürKO - vom 16. August 1993 (GVBl. Nr. 23 S. 501), in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
Nr. 2 S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. Juli 2024 
(GVBl. S. 277), in Verbindung mit §§ 56 und 57 Abs. 1 und 3, 
erlässt die Gemeinde Witterda am 23. März 2026 folgende Haus-
haltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2026 wird hiermit festgesetzt;
er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen 2.100.300 €
und Ausgaben 2.100.300 €

und
im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen 673.500 €
und Ausgaben 673.500 €

ab.
§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen wird mit 0 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 41

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 350.000 € 
festgesetzt.

§ 6
Die Verwaltungskostenumlage an die Gemeindeverwaltung Elx-
leben wird auf 225.000 € festgesetzt.
Es wird eine Kreditaufnahme mit Kapitaldienstfinanzierung nach 
dem ThürKIpG in Höhe von 282.700 € erfolgen.

§ 7
Der Stellenplan wird angepasst und liegt als Anlage bei.

§ 8
Diese Haushaltssatzung tritt mit 01. Januar 2026 in Kraft.
1 nachrichtlich
Die Steuersätze (Hebesätze) für die nachstehenden Gemeinde-
steuern sind wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und

forstwirtschaftlichen Betriebe (A)
�

310 v. H.
b) für die Grundstücke (B) 390 v. H.

2. Gewerbesteuer 395 v. H.

gemäß Gemeinderatsbeschluss GR W/2024/034 vom 28.10.2024 
-
Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbe-
steuern
(Hebesatz-Satzung) der Gemeinde Witterda
ausgefertigt am 14.03.2026� - Siegel -
gez. René Heinemann
Bürgermeister

Öffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung Elxleben

Erfüllende Gemeinde 
für Witterda und OT Friedrichsdorf

Kasse / Standesamt / Einwohnermeldeamt

Montag geschlossen
Dienstag von 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag von 13.00 - 17.00 Uhr
Freitag von 9.00 - 12.00 Uhr

Bauamt / Ordnungsamt / Kämmerei

Montag geschlossen
Dienstag von 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag von 9.00 - 12.00 Uhr von 13.00 - 15.00 Uhr
Freitag von 9.00 - 12.00 Uhr

Sprechtag der Verwaltung und Bürgermeister
Dienstag von 13.00 - 18.00 Uhr

Sprechtag Bürgermeister Witterda
Dienstag von 17.00 - 18.00 Uhr

Telefonnummern 
der Gemeindeverwaltung Elxleben

Nummer Name
826-110 Frau Köppen Hauptamt
826-112 Frau Heinemann Hauptamt
826-113 Herr Beil Hauptamt
826-114 Frau Pfeuffer Standesamt
826-115 Herr Tischmacher Hauptamt
826-116 Frau Schie Hauptamt
826-117 Frau Heinz Kämmerei
826-118 Frau Galle Steuern Witterda
826-120 Frau Schäfer Ordnungsamt
826-121 Frau Pfannmöller-Cimino Bauamt
826-122 Fax
826-123 Frau Kasseckert Einwohnermeldeamt 

/ Standesamt
826-124 Frau Nixdorf Kasse /

Steuern Elxleben
826-125 Frau Bechtloff Bauamt / Abwasser /

Liegenschaften
826-126 Frau Peppermüller Kasse
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II.
Die 1. Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde 
Witterda wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die 1. Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde 
Witterda ist der Kommunalaufsicht beim Landratsamtes Söm-
merda als Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt worden. Rechtliche 
Bedenken gegen diese Satzung bestehen nicht.
Nach § 21 Abs. 4 ThürKO ist eine Verletzung der Bestimmungen 
über

1. persönliche Beteiligung (§ 38 Abs. 1 ThürKO)
2. die Einberufung und Tagesordnung von

Sitzungen des Gemeinderates (§ 35 ThürKO)
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der 
öffentlichen Bekanntmachung unter der Bezeichnung der Tat-
sache, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist.

III.
Jedermann kann die 1. Änderung der Friedhofsgebührensatzung 
der Gemeinde Witterda ab sofort in der Gemeindeverwaltung 
Elxleben, Gerhart-Hauptmann-Str. 1 - Bürgeramt, während den 
Öffnungszeiten einsehen und über den Inhalt Auskunft verlan-
gen.
Witterda, den 15. Mai 2026
gez. Heinemann
Bürgermeister

Bekanntmachung der 1. Änderungssatzung 
der Satzung zur Regelung der 

Aufwandsentschädigung für Ehrenbeamte 
und ehrenamtliche Feuerwehrangehörige

der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Elxleben
Aufgrund des § 19 (1) Satz 1 i. V. m. § 2 (1) und (2) sowie § 13 
der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), in der jeweils gültigen Fassung, des § 14 Abs. 4 des 
Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz (ThürBKG) vom 
2. Juli 2024 (GVBl. S. 210) in der jeweils gültigen Fassung und 
des § 2 der Thüringer Feuerwehr-Entschädigungsverordnung 
(ThürFwEntschVO) vom 26. Oktober 2019 (GVBl. 2019 S. 457) in 
der jeweils gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Elxleben in seiner Sitzung am 02. März 2026 folgende

1. Änderungssatzung der Satzung zur Regelung
der Aufwandsentschädigung

für Ehrenbeamte und ehrenamtliche 
 Feuerwehrangehörige

der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Elxleben
(Feuerwehr-Aufwandsentschädigungssatzung)

beschlossen.
Artikel 1

Der § 2 Abs. 1 Aufwandsentschädigungen für Inhaber von Funk-
tionen erhält folgende neue Fassung:
(1) Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt für

den Ortsbrandmeister 160,00 EURO
den Vertreter Ortsbrandmeister 80,00 EURO
den Jugendfeuerwehrwart 90,00 EURO
den Atemschutzgerätewart 75,00 EURO
den 1. Gerätewart (Technik) 75,00 EURO
den 2. Gerätewart
(bewegliches und
unbewegliches Anlagevermögen)

75,00 EURO

den 3. Gerätewart (PSA) 75,00 EURO
den Sicherheitsbeauftragten 40,00 EURO
den Alarm- und Einsatzplaner 40,00 EURO
den Datenerfasser (Statistik)
sowie zuständig für Wartung und Pflege
der Informations- und Kommunikations-
mittel

40,00 EURO

Hinweis
Der Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Witterda liegt zur Ein-
sichtnahme vom 18. Mai bis 1. Juni 2026 während der Dienst-
zeiten im Büro der Gemeindeverwaltung Elxleben (Kämmerei) 
öffentlich aus.
Gemäß § 57 Abs. 3 Satz 3 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) wird der Haushaltsplan 2026 bis zur Entlastung und 
Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushalts-
jahres nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO zur Einsichtnahme, unter 
o.a. Adresse, zur Verfügung gehalten.
Witterda, den 15. Mai 2026
gez. René Heinemann
Bürgermeister

Bekanntmachung der 1. Änderungssatzung 
der Friedhofsgebührensatzung

der Gemeinde Witterda
(Beschluss - Nr.: 25 - 06 - 2020)

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28. Januar 2003 (GVBI. S. 41) in der jeweils gültigen 
Fassung, sowie der §§ 1, 2, 11 und 12 des Thüringer Kommunal-
abgabegesetzes (ThürKAG) in der Fassung vom 19. September 
2000 (GVBI. S. 301), in der jeweils gültigen Fassung und des § 33 
der Friedhofssatzung der Gemeinde Witterda mit Ortsteil Fried-
richsdorf Inkrafttreten am 01. Januar 2016 hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Witterda mit Ortsteil Friedrichsdorf in der Sitzung 
vom 23. März 2026 folgende 1. Änderung der Friedhofsgebüh-
rensatzung der Gemeinde Witterda beschlossen:

Artikel 1
Der § 6 - Gebührenverzeichnis erhält folgende neue Fassung:
Es werden folgende Gebühren erhoben:

1. Erwerb von Nutzungsrechten an Grabstätten
(Nutzungsdauer 20 Jahre)

(1) Reihengräber
Erdreihengrab 625,00
Kindergrab 570,00
Urnenreihengrab 505,00

(2) Wahlgräber
Erdwahlgrab (je Stelle) 1.000,00
Urnenwahlgrab (bis 4 Urnen) 910,00

(3) Sondergrabstätten
Urnengemeinschaftsanlage (mit Namens-
tafel)
zzgl. der Kosten für die Bronzetafel

850,00

Urnengemeinschaftsanlage (anonym) 595,00

Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes für Kinder- und Wahl-
gräber ist möglich. Die Verlängerungsgebühr bemisst sich an-
teilig zur Grabnutzungsgebühr.

2. Bestattungsgebühren

Erdbestattung (Leiche ab dem 5. Lebens-
jahr)

985,00

Erdbestattung (Leiche unter 5 Jahren) 725,00
3. Benutzungsgebühren

1. Benutzung der Leichenhalle 50,00
Artikel 2

Die 1. Änderungssatzung der Friedhofsgebührensatzung der 
Gemeinde Witterda tritt am 10. Januar 2026 in Kraft.
ausgefertigt am 09. April 2026� - Siegel -
gez. Heinemann
Bürgermeister
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und zur Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben (Geologiedatengesetz - GeolDG) in Ver-
bindung mit § 165 StrlSchG sind die Beauftragten berechtigt, 
Grundstücke zu betreten, Bodenluftmessungen durchzuführen 
und Proben zu nehmen.
Grundsätzlich werden die Untersuchungen nur auf Flurstücken 
ohne Wohnbebauung und nicht in Hausgärten durchgeführt.
Die Beauftragten können ihre Tätigkeit und Beauftragung durch 
eine vom TLUBN ausgestellte Bescheinigung belegen.
Es wird gebeten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der vom 
TLUBN beauftragten Firma bei der Erledigung ihrer Arbeiten bei 
der Erfüllung öffentlicher Aufgaben zu unterstützen.
Fragen zum Messprogramm
beantwortet das TLUBN unter der Radon - Hotline:
Telefon: 0361 - 57 3943943
E-Mail: radon-info@tlubn.thueringen.de
THÜRINGER LANDESAMT FÜR UMWELT,
BERGBAU UND NATURSCHUTZ
Referat 63
Göschwitzer Straße 41
07745 Jena
Anlage:

GKZ KREIS GEMEIN-
DE

GEMAR-
KUNG

FLUR FLUR-
STÜCK

16068061 Sömmer-
da

Witterda Witterda 1 90

Mitteilungen

Fundsache
Folgender Fundgegenstand wurde im Fundbüro der Gemeinde-
verwaltung Elxleben abgegeben und kann dort vom rechtmäßi-
gen Eigentümer, unter Angabe spezifischer Details zur Identifi-
zierung der Sache, abgeholt werden:
Fundgegenstand: Fahrrad
Datum des Fundes: 24.04.2026
Fundort: 99189 Elxleben, Zum Sportplatz
Fundnummer: 6/2026

Fragen bitte an:
Telefon: 036201 826120
E-Mail: p.schaefer@gemeinde-elxleben.de

Ordnungsamt
- Fundbüro -

Annahme Grünabfälle Gemeinde Witterda

Termine

Ort: Bauhof an der Bahnhofstraße
von: 13:00 bis 15:00 Uhr
Am: 16.05. und 30.05.

13.06. und 27.06.
11.07. und 25.07.
05.09. und 19.09.
10.10. und 24.10.
21.11.

können von den Bürgern aus Witterda Grasmahd und bereits 
geschredderte, verrottbare Materialien abgegeben werden.
ACHTUNG:
Ungeschreddertes Material wird NICHT entgegengenommen.
Wenn Sie ungeschreddertes Material abgeben möchten, dann 
nutzen Sie bitte die Möglichkeit an der Annahmestelle am Silo 
in Elxleben. Die Annahmetermine entnehmen Sie bitte unserem 
Amtsblatt.

Artikel 2
Die 1. Änderungssatzung der Satzung zur Regelung der Auf-
wandsentschädigung für Ehrenbeamte und ehrenamtliche Feu-
erwehrangehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 
Elxleben tritt rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft.
ausgefertigt am 16.04.2026� - Siegel -
gez. Heiko Koch
Bürgermeister

II.
Die 1. Änderungssatzung der Satzung zur Regelung der Auf-
wandsentschädigung für Ehrenbeamte und ehrenamtliche Feu-
erwehrangehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 
Elxleben (Feuerwehr-Aufwandsentschädigungssatzung) wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die 1. Änderungssatzung der Satzung zur Regelung der Auf-
wandsentschädigung für Ehrenbeamte und ehrenamtliche Feu-
erwehrangehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 
Elxleben (Feuerwehr-Aufwandsentschädigungssatzung) ist der 
Kommunalaufsicht beim Landratsamtes Sömmerda als Rechts-
aufsichtsbehörde vorgelegt worden. Rechtliche Bedenken gegen 
diese Satzung bestehen nicht.
Nach § 21 Abs. 4 ThürKO ist eine Verletzung der Bestimmungen 
über

1. persönliche Beteiligung (§ 38 Abs. 1 ThürKO)
2. die Einberufung und

Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates (§ 35 
ThürKO)

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der 
öffentlichen Bekanntmachung unter der Bezeichnung der Tat-
sache, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist.

III.
Jedermann kann die 1. Änderungssatzung der Satzung zur Re-
gelung der Aufwandsentschädigung für Ehrenbeamte und ehren-
amtliche Feuerwehrangehörige der Freiwilligen Feuerwehr der 
Gemeinde Elxleben (Feuerwehr-Aufwandsentschädigungssat-
zung) ab sofort in der Gemeindeverwaltung Elxleben, Gerhart-
Hauptmann-Str. 1 - Bürgeramt, während den Öffnungszeiten 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.
Elxleben, den 15. Mai 2026
gez. Koch
Bürgermeister

Messung der Radonaktivitätskonzentration 
in der Bodenluft in Thüringen

Auf Grundlage von § 121 des Gesetzes zum 
Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung 
(Strahlenschutzgesetz - StrlSchG) hat der Freistaat Thüringen 
zum 31. Dezember 2020 per Allgemeinverfügung Radonvorsor-
gegebiete ausgewiesen. Die Festlegung der Gebiete ist mindes-
tens alle zehn Jahre zu überprüfen.
Dazu führt das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz (TLUBN) im Freistaat Thüringen gemeinsam mit 
seinem Vertragspartnern Radon - Bodenluftmessungen durch.
Die Messungen erfolgen in der Gemeinde Witterda von Juni 
2026 bis Juni 2027 auf den gemäß Anlage aufgeführten Flur-
stücken. Die Auswahl der Flurstücke ist nach der Geologie im 
Untergrund erfolgt.
Für die Bestimmung der Radonaktivitätskonzentration und der 
Gaspermeabilität des Bodens sind Bohrungen mit einem Durch-
messer von ca. 40 mm bis 1,10 m Tiefe erforderlich und dauern 
ca. 3 Stunden. Das Niederbringen der Bohrung erfolgt mittels 
eines manuellen Bohrverfahrens. Die in das Bohrloch einge-
brachte Bodenluftsonde hat einen Durchmesser von ca. 30 mm.
Zur Durchführung der Untersuchungen ist das Betreten von 
Grundstücken außerhalb von Wegen durch die Beauftragten 
erforderlich. Auf Grundlage von § 6 des Gesetzes zur staatli-
chen geologischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, 
Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten 
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Vereine und Verbände

04. Juni 2026
13. August 2026

29. Oktober 2026

Blutspendetermine 2026

G. Hauptmann Str. 112

Feuerwehrhaus Elxleben

August 2026

Oktober 2026

n

WERDE ZUM
LEBENSRETTER

16:00 - 19:00 Uhr
99189 Elxleben

BLUTSPENDEN RETTET LEBEN – JEDEN TAG.
Mit Ihrer Blutspende helfen Sie Unfallopfern,
schwer Kranken und Menschen in Not.

Als Dankeschön erwartet alle
Spender im Anschluss ein kleines
Buffet mit Speisen und Getränken.

e 2026

M
TTER

Hierzu benötigen Sie Wertchips die zu den Dienstzeiten in der 
Gemeindeverwaltung Elxleben gegen das entsprechende Entgelt 
erworben werden können. Laut der Benutzungs- und Entgeltver-
ordnung der Gemeinde Elxleben kostet die Abgabe bei einem 
kleinen Autoanhänger als Beispiel (1,20 m x 1,80 m) oder bis zu 
8 Säcke 5,00 € pro Entsorgung, für einen großen Autoanhänger 
als Beispiel (größer als 1,80 x 1,20m) 10,00 € pro Entsorgung.
Äste, Sträucher etc. können auch zu den Öffnungszeiten auf der 
Michelshöhe abgegeben werden.
Ablagerungen außerhalb der o.g. Öffnungszeiten vor dem Bauhof 
sind untersagt.
Im August findet KEINE Grünannahme statt!
Gemeinde Witterda

Annahme von Baum- und Strauchschnitt 
sowie Laub und Grasmahd in Elxleben 
KEINE WURZELN!!!

Termine 1. Halbjahr 2026:

Wann???
Samstag, 23.05.2026 von 09:00 - 11:00 Uhr
Samstag, 06.06.2026 von 09:00 - 11:00 Uhr
Samstag, 20.06.2026 von 09:00 - 11:00 Uhr
Samstag, 04.07.2026 von 09:00 - 11:00 Uhr
Samstag, 18.07.2026 von 09:00 - 11:00 Uhr

Wo???
Siloanlage Elxleben Große Gera

Für wen ist die Annahme gedacht?
Für alle Elxleber und Witterdaer Privathaushalte,
nicht für Gewerbetreibende!!!
Wir bitten alle Bürger die Grünabfälle haben, diese Termine 
wahrzunehmen.
Im Vorfeld sind bei der Gemeindeverwaltung Elxleben zu den 
Öffnungszeiten der Kasse Wertchips zur berechtigten Abgabe 
von Grünabschnitt zu erwerben.
So können wir alle für ein sauberes Elxleben beitragen.
Das Wiederrechtliches Ablagern von Abfällen allgemein, ist 
verboten! Bei Nichtbeachtung, behält sich die Gemeinde 
vor, dieses Vergehen zu ahnden.
Vielen Dank.
gez. Pfannmöller-Cimino
Bauamt

Kirchliche Nachrichten

Katholischer Gottesdienst in „St. Martin“ 
Witterda

Sonntag, den 17.05.2026
10.30 Uhr Hl. Messe
Mittwoch, den 20.05.2026
18.00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Sonntag, den 24.05.2026
10.30 Uhr Hl. Messe zu Pfingsten
Mittwoch, den 27.05.2026
18.00 Uhr Hl. Wort-Gottes-Feier
Sonntag, den 31.05.2026
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier
Mittwoch, den 03.06.2026
18.00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Sonntag, den 07.06.2026
09.30 Uhr Hl. Messe, anschl. Fronleichnamsprozession
Mittwoch, den 10.06.2026
14.00 Uhr Wort-Gottes-Feier im Pfarrhaus

und Seniorennachmittag
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Kindertagesstätte

Herzlichen Dank an den Blumenhof Kerst

Der Blumenhof Kerst aus Walschleben überraschte die Kita 
„Anne Frank“ mit einer Kiste voller bunter Veilchen. Gemeinsam 
mit den Pädagoginnen und Pädagogen pflanzten die Kinder die 
Blumen mit großer Freude in das Außengelände der Einrichtung 
ein.
Seitdem verschönern die farbenfrohen Pflanzen den Kindergar-
ten und sorgen für eine freundliche Atmosphäre. Die Kinder lern-
ten dabei, wie wichtig ein achtsamer und sorgfältiger Umgang 
mit der Natur ist und läuteten somit den Frühling ein.
Ein weiterer herzlicher Dank gilt dem Förderverein der Kita „Anne 
Frank“, der die Organisation hierfür übernahm, dass wir diese 
schöne Spende überhaupt erhalten konnten.
Für diese großzügige Unterstützung bedanken wir uns ganz 
herzlich.
Liebe Grüße und ein großes Dankeschön
aus der Kita Anne Frank in Elxleben

Veranstaltungen

Einladung zum 5. Witterdaer 

Heimatabend

am 20. Mai 2026
Der 5. Witterdaer Heimatabend findet

am Mittwoch, den 20.05.2026, 19:00 Uhr, statt.
Hierzu lade ich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger

unseres Ortes sehr herzlich ein.
Im Mittelpunkt des Abends sollen die Baugeschichte und 
Ausstattung der Pfarrkirche sowie die Zeit als kurmainzi-
sches Küchendorf, die unseren Ort maßgeblich geprägt hat, 
stehen.
Aus diesem Grunde findet der Heimatabend diesmal in der 
Katholischen Kirche „St. Martin“ statt.
Wer in die Geschichte unseres Ortes eintauchen und sich 
mit seinem Brauchtum vertraut machen möchte, sollte sich 
diesen Termin vormerken.
Eigene Beiträge zur Ortsgeschichte, gern in Mundart, sind 
auch an diesem Abend sehr willkommen. Ich freue mich über 
Mitwirkung jeglicher Art.

Hubert Göbel, Ortschronist
Tel. 85147
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Wissenswertes

30. Berufs-Infobörse im Landkreis 
Sömmerda

Jetzt als Aussteller dabei sein!
Das Landratsamt Sömmerda und die Stadtverwaltung Sömmer-
da laden am Mittwoch, den 23. September 2026 von 16.00 bis 
18.30 Uhr und am Donnerstag, den 24. September 2026 von 
9.00 bis 15.00 Uhr zum 8. BERUFS-INFOABEND und zur 30. 
BERUFS-INFOBÖRSE SÖMMERDA (BIB) in die Unstruthalle 
Sömmerda ein.
Regionale und überregionale Unternehmen und Institutionen 
sind dabei herzlich willkommen!

Der Jugendpfleger informiert

Im April wechselte das Wetter mehrmals schlagartig und die 
Kinder und Jugendlichen hatten in Witterda und Elxleben die 
Möglichkeit das schöne Wetter draußen zu genießen und 
auch in den Räumlichkeiten des Jugendtreffs ging es bunt 
und kreativ zu. Das Wohnwagenprojekt in Witterda (Bahn-
hofstraße 2) wird von den Kindern und Jugendlichen sehr 
gut angenommen.
Wir bieten jungen Menschen, im Alter von 10 bis 18 Jahren, 
Erfahrungen und Erlebnisräume zur selbstbestimmten Frei-
zeitgestaltung an.
Feste kreative Angebote sind:

- Aktionsmalereien nach Themen
- Schmuck Workshop
- Naturschutzprojekte
- Bewegung - und Sportangebote
Ohne Anmeldung, ohne Leistungsdruck und kostenlos.

Öffnungszeiten des Kinder- und Jugendtreffs
montags von 13:00 Uhr bis 17.30 Uhr,

Lange Straße 99, Witterda
Wohnwagen Projekt,

Bahnhofstraße 2, Witterda
dienstags, mittwochs von 13:00 Uhr bis 17.30 Uhr,

Thomas-Münzer-Str. 69, Elxleben

Jugendweihe am 
24.05.2026
Thea Oschmann	 Witterda
Emilie Margraf	 Witterda
Anna Lena Herzog	 Kühnhausen
Charlotte Kellner	 Elxleben
Pia Seiring	 Elxleben
Leonie Muser	 Elxleben
Johanna John	 Elxleben
Leon Petermann	 Elxleben
Ben Marx	 Elxleben
Tayler Kreutzburg	 Elxleben
Damien Kreutzburg	 Elxleben
Michel Pfannmöller	 Elxleben
Max Stilow	 Elxleben
Yannic Bube	 Elxleben

Jugendweihe
Konfirmation • Firmung

2026
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
im Jahr 2026 feiern wieder viele unserer Kinder einen ganz beson-
deren Schritt auf ihrem Lebensweg:
die Jugendweihe, die Konfirmation und die Firmung.
Als Eltern erleben wir gerade, wie schnell aus Kindern junge Persön-
lichkeiten werden - mit eigenen Gedanken, Zielen und manchmal 
auch überraschend guten Argumenten. 
Dieser besondere Tag ist für unsere Familien ein wichtiger Meilen-
stein, den wir gemeinsam feiern möchten.
Gleichzeitig möchten wir Sie darüber informieren, dass es an dem 
Termin rund um die Feierlichkeiten in unserem Ort etwas lebhafter 
zugehen kann. 
Wir freuen uns über Ihr Verständnis - und vielleicht auch über das 
ein oder andere freundliche Lächeln für unsere Jugendlichen.

Lesen Sie weiter auf Seite 10
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125 Jahre Turnverein Elxleben - feiern Sie mit uns!
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger aus Elxleben und Witterda, liebe Freunde, Unter-
stützer und Wegbegleiter unseres Vereins,
anlässlich des 125-jährigen Bestehens 
des Turnvereins Elxleben laden wir 
Sie herzlich ein, dieses besondere Ju-
biläum gemeinsam mit uns auf dem 
Sportplatz zu feiern. Freuen Sie sich 
auf ein abwechslungsreiches und stim-
mungsvolles Wochenende.

Freitag, 15. Mai
Der Auftakt erfolgt um 18:30 Uhr mit 
einem sportlichen Höhepunkt:
Im Lokalderby trifft die SpG Walschle-
ben/Elxleben III auf den aktuellen Ta-
bellenführer SV Witterda II - ein span-
nendes Duell der 2. Kreisklasse mit 
echtem Derby-Charakter.
Im Anschluss sorgt DJ Phillip Schumann 
aka Schuster für musikalische Unterh-
altung und einen gelungenen Ausklang 
des Abends.

Samstag, 16. Mai
Der zweite Veranstaltungstag beginnt 
um 14:00 Uhr mit dem Kreisligaspiel 
der SpG Walschleben/Elxleben II gegen 
Mediengroup.
Im weiteren Verlauf laden unsere 
Gymnastikgruppen zu einer offenen 
Übungs- und Schnupperstunde ein. Sie 
sind herzlich zum mit Machen einge-
laden.

Ein besonderer Höhepunkt folgt mit 
dem Spiel der „Elxlebener Legenden“, 
hier werden aktive und ehemalige 
Spieler, sowie prägende Persönlichkeit-
en des Vereins noch einmal gemeinsam 
auf dem Platz stehen.

Am Abend übernimmt DJ Floorfiller 
Björn und sorgt für eine stimmungsvol-
le Atmosphäre mit Musik und guter 
Unterhaltung.

An beiden Tagen erwartet Sie ein 
vielfältiges Angebot für Kinder und 
Erwachsene.
Für das leibliche Wohl ist selbstver-
ständlich an beiden Tagen bestens 
gesorgt.
Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte unserem Flyer.

Wir freuen uns darauf, dieses Jubi-
läum gemeinsam mit Ihnen zu feiern 
und zahlreiche bekannte sowie neue 
Gesichter begrüßen zu dürfen.

Seien Sie dabei - denn 
125 Jahre feiert man 
nicht jeden Tag!
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Die Berufs-Infobörse feiert 2026 ihr 30. Jubiläum - 
und das wird etwas ganz Besonderes!
Seit drei Jahrzehnten bringt die Veranstaltung Jugendliche, El-
tern und Unternehmen aus der Region erfolgreich zusammen 
und schafft wertvolle Begegnungen rund um Ausbildung, Prakti-
kum und Berufseinstieg. Hier können die jungen Besucherinnen 
und Besucher berufstypische Tätigkeiten ausprobieren und so 
erste praktische Einblicke gewinnen. Aber auch für Eltern, die 
ihre Kinder bei der Berufsorientierung begleiten, ist die BIB eine 
wichtige Informationsquelle: Wo gibt es freie Ausbildungsstel-
len oder Praktikumsplätze? Welche Karrierechancen bietet eine 
Ausbildung? Und welche Wege stehen Jugendlichen offen, wenn 
der direkte Einstieg nicht gelingt?
Die Aussteller haben die Möglichkeit, ihre Ausbildungs- und 
Praktikumsangebote einem breiten Publikum zu präsentieren 
und direkt mit potenziellen Nachwuchskräften in Kontakt zu tre-
ten. Die Jubiläumsveranstaltung ist die ideale Gelegenheit, das 
eigene Unternehmen sichtbar zu machen und junge Menschen 
für den Beruf zu begeistern!
Erstmals findet im Anschluss an den Berufs-Infoabend am 23. 
September ab 18.30 Uhr ein Unternehmensabend statt. Dieses 
neue Format bietet Ausstellerinnen und Ausstellern die Gele-
genheit, sich in lockerer Atmosphäre zu vernetzen, Erfahrungen 
auszutauschen und Kontakte zu Trägern, Institutionen und an-
deren Betrieben zu knüpfen.
Anmeldeschluss für interessierte Unternehmen
ist der 3. Juli 2026.
Über den Link www.berufemap.de/bib-anmeldung
gelangen sie zur Anmeldung. Die Organisatoren freuen sich dar-
auf, gemeinsam mit den Ausstellern die 30. Berufs-Infobörse zu 
feiern und die Erfolgsgeschichte mit neuen Ideen fortzuschrei-
ben!

Elxleben, 19. Mai 2026

Wir danken euch für alles und lieben euch sehr.
Eure Simone und Jens,
Anna-Maria und Nihad

Vicky, Luc und Lotta
Franz und Piper
sowie euer Bubi

„Die Liebe ist das Band, das zwei Herzen
für immer verbindet!“

Liebe Oma Brigitte und lieber Opa Werner,

zu eurer Gnadenhochzeit, 
dem 70. Hochzeitstag,

gratulieren wir euch von ganzem Herzen.
Ihr seid das leuchtende Beispiel,

dass Liebe ewig währt.

Energieberatung der Verbraucherzentrale 
im Landkreis Sömmerda

Termine im Mai und Juni
Ob hohe Energiekosten oder Sanierungspläne 
fürs Eigenheim: Auch im Mai und Juni bietet die 
Verbraucherzentrale Thüringen in Sömmerda 
und Kölleda wieder persönliche Energiebera-
tungen an.

In Sömmerda findet die Beratung im Bau- und Umweltamt in 
der Marktstraße 2 statt. Die nächsten Beratungstermine sind 
der 11. Mai sowie der 8. Juni.
In Kölleda berät die Verbraucherzentrale im Funkwerkmuseum 
am Markt 3. Die nächsten Beratungstermine sind ebenfalls der 
11. Mai und der 8. Juni.
Eine vorherige Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 
0800 - 809 802 400 erforderlich.
Die unabhängige Energieberatung richtet sich an alle, die ihren 
Energieverbrauch im Haushalt senken möchten oder Moderni-
sierungsmaßnahmen am Eigenheim planen. Themen sind unter 
anderem Heizungstausch, Wärmedämmung, Stromverbrauch, 
Photovoltaik, Förderprogramme sowie die Überprüfung von 
Strom- und Heizkostenabrechnungen. Dank der Förderung 
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ist 
die Beratung kostenfrei.

FamilienanzeiFamilienanzeigengen Anzeigenannahme Anzeigenannahme 
Tel. 03677/2050-0 Tel. 03677/2050-0 
oderoder  
anzeigen.wittich.de anzeigen.wittich.de 

Anzeigenteil

Wir kaufen:  Gebraucht, defekt, mit Motorschaden oder neuwertig
 Schnelle & faire Abwicklung
 Abholung nach verbindlicher Preiseinigung

Kontakt per Anruf oder  WhatsApp: 0157 / 859 82 793 
Mail: anfrage@traktor-export.de

Ihr Rasentraktor  
oder Aufsitzmäher  

ist defekt?

Foto: © Evrymmnt - stock.adobe.com



Anzeigenteil	 - 11 -� Nr. 5/2026 · Elxleben und Witterda

neo-GARDEN

neo-GARDEN GmbH & Co. KG
Inhaber: Uwe Meersteiner
Forstweg 1
99439 Am Ettersberg
kontakt@neo-garden.de

Preisbeispiel 100 m2 

• Dachumdeckung mit Betondachsteinen  ab 13.500 €

• Ultraleichtdach, Alu-Dachpfanne, nur 2 kg/m²  ab 14.750 €

• Dachfläche mit Bitumenschindeln  ab 10.700 €

• Fassadenanstriche/Holzanstriche  ab 5.950 €

• Gartenzaun/Terrassengeländer 10 x 1,20 m ab 4.590 €

Frühjahrsaktion

Frühjahrsaktion

28
Jahre

20262026

Dach / Fassade / Metallbau

Achtung  

Hausbesitzer!
Seit 28 Jahren ist unser Team  

Ihr zuverlässiger Partner  
bei Sanierungsfragen  

rund um Ihr Haus!

LB Umwelt- und Tiefbautechnik GmbH –
Das Handwerkerhaus 

Die Arbeitsgemeinschaft der Meister-Fachbetriebe
Am Vogelherd 97 | 98693 Ilmenau

Dachdeckerbetrieb Bau Gut Bedacht, Malermeister Ullrich | Schreinermeister Koch, Metallbaumeister Eubling

•   Tonziegeldächer

•   Flachdachsanierung 

•   Holzarbeiten 

•   PrefaDach

•   Dachklempnerarbeiten

•   Dachreparaturen

•   Schieferarbeiten 

•   Fassadenputze

•   Zäune/Tore/Geländer in  
Edelstahl/verzinkt

E-Mail: lbut-gmbh@gmx.de

Telefon 
03677 - 207736

Ihr Projekt. Ihr Stil. Ihr Zuhause.

– 
An

ze
ig

en
 –

stock.adobe.com - womue

Wir beraten Sie  
– persönlich und kompetent!

Foto: © sveta - stock.adobe.com
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In Würde Abschied nehmen!

Könnte das nicht ein Vorschlag sein, wo auch Sie Könnte das nicht ein Vorschlag sein, wo auch Sie 
mitmachen würden?mitmachen würden?
Vielleicht sogar mit dem Blumenhaus Ihrer Wahl!Vielleicht sogar mit dem Blumenhaus Ihrer Wahl!
Vielleicht haben gerade Sie diese Form der  Vielleicht haben gerade Sie diese Form der  
Werbung gesucht?Werbung gesucht?

Kontaktieren Sie uns: Kontaktieren Sie uns: 
Frau Fricke, Tel. 03634 3198641Frau Fricke, Tel. 03634 3198641
s.fricke@wittich-langewiesen.des.fricke@wittich-langewiesen.de

Eine Information für 
Ihr Bestattungshaus!

Bestattungen

CONRAD GmbH
Herbslebener Weg 9
99189 gebesee

Rat und Hilfe im tRaueRfall
ÜBeRnaHme alleR foRmalitäten

Immer erreichbar Tel. 03 62 01 / 5 04 44

7

Bestattungshaus

 Wolf
Rat und Hilfe im Trauerfall
Wenden Sie sich bitte 
vertrauensvoll an:

Daniel Vettrich: 0172 - 3534968
Elxleben: 036201 7425
Großrudestedt: 036204 59800

seriös - würdevoll - zuverlässig

Sie möchten Ihre Immobilien verkaufen und sie in guten 
Hände geben? Dann wenden Sie sich an uns!

Wir suchen für unsere Kunden in Eixleben und Umgebung:
• Eigentumswohnungen
• Einfamilienhäuser gern auch als Doppelhaushälfte
• Bau- und Gewerbegrundstücke auch als Abriss

Ihre Vorteile:
•  bonitätsgeprüfte Käufer
•  rasche Abwicklung garantiert
•  Unterstützung bei der Suche nach Nachfolgelösungen

ImmobilienCenter Erfurt
Laurie Brezina
Mobil:    0172 2058192
Telefon: 0361 545-17141

Nachweis und Vermittlung von 
Immobilien in Vertretung der 
Sparkassen-Immobilien-
Vermittlungs-GmbH

Wenn's um Geld geht

Immobilien

anzeigen.wittich.de

www.wittich.de

LW-Service auf  
einen Klick:


